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Saatgutpflichtlagerverordnung: Vernehmlassungsverfahren

Sehr geehrte Damen und Herren

Sie haben unter anderem die Kantonsregierungen zur Vernehmlassung zur neuen Verord-

nung über die Pflichtlagerhaltung von Saatgut eingeladen. Im Namen und Auftrag des Regie-

rungsrates des Kantons Luzern teile ich Ihnen mit, dass wir der Verordnung über die Pflicht-

lagerhaltung von Saatgut und der damit verbundenen Einführung der Pflichtlagerhaltung für

Saatgut zustimmen. Wir weisen jedoch darauf hin, dass bei der Umsetzung darauf zu achten

ist, den administrativen Aufwand so gering wie möglich zu halten.

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme und bitten Sie, unser Anliegen zum

administrativen Aufwand bei der weiteren Bearbeitung zu berücksichtigen.
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